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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 

TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL (JURÍDICA) 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 

 

ABKOMMEN 

über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft 

DIE EUROPÄISCHE UNION UND DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT 

UND 

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND, 

IN DER ERWÄGUNG, dass das Vereinigte Königreich Großbritannien und 

Nordirland („Vereinigtes Königreich“) am 29. März 2017, im Anschluss an 

den Ausgang eines im Vereinigten Königreich abgehaltenen Referendums 

und seinen souveränen Beschluss, die Europäische Union („Union“) zu 

verlassen, nach Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union („EUV“), 

der aufgrund des Artikels 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 

Atomgemeinschaft („Euratom-Vertrag“) auch für die Europäische 

Atomgemeinschaft („Euratom“) gilt, seine Absicht mitgeteilt hat, aus der 

Europäischen Union und Euratom auszutreten, 

IN DEM WUNSCH, die Einzelheiten des Austritts des Vereinigten Königreichs 

aus der Union und Euratom festzulegen, wobei der Rahmen für ihre 

künftigen Beziehungen berücksichtigt wird, 

IN ANBETRACHT der Leitlinien des Europäischen Rates vom 29. April und 

15. Dezember 2017 und vom 23. März 2018, auf deren Grundlage die Union 

das Abkommen über die Einzelheiten des Austritts des Vereinigten 

Königreichs aus der Union und Euratom zu schließen hat, 

EINGEDENK dessen, dass nach Artikel 50 AEUV in Verbindung mit Artikel 

106a des Euratom-Vertrags und vorbehaltlich der Regelungen in diesem 

Abkommen das Recht der Union und der Euratom in seiner Gesamtheit ab 

dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr findet, 

UNTER BETONUNG, dass es Ziel dieses Abkommens ist, einen geordneten 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union und Euratom zu 

gewährleisten, 
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IN DER ERKENNTNIS, dass es notwendig ist, einen beiderseitigen Schutz für 

Unionsbürger und britische Staatsangehörige sowie ihre jeweiligen 

Familienangehörigen vorzusehen, wenn sie vor einem in diesem 

Abkommen festgesetzten Tag ihre Freizügigkeitsrechte ausgeübt haben, 

und zu gewährleisten, dass ihre Rechte nach diesem Abkommen 

durchsetzbar sind und auf dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung 

beruhen; ferner in der Erkenntnis, dass Rechte, die sich aus 

Sozialversicherungszeiten ergeben, geschützt werden sollten, 

ENTSCHLOSSEN, einen geordneten Austritt durch verschiedene 

Trennungsbestimmungen zu gewährleisten, die darauf abzielen, Störungen 

vorzubeugen und Rechtssicherheit für Bürger und Wirtschaftsbeteiligte 

sowie für Justiz- und Verwaltungsbehörden in der Union und im Vereinigten 

Königreich zu schaffen, ohne jedoch die Möglichkeit auszuschließen, dass 

einschlägige Trennungsbestimmungen durch das oder die Abkommen über 

die künftigen Beziehungen ersetzt werden, 

IN DER ERWÄGUNG, dass es sowohl im Interesse der Union als auch im 

Interesse des Vereinigten Königreichs liegt, einen Übergangs- oder 

Durchführungszeitraum festzulegen, in dem - ungeachtet aller Folgen des 

Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union für die Beteiligung des 

Vereinigten Königreichs an den Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union, insbesondere des Endes der Amtszeit der im 

Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der 

Union benannten, ernannten oder gewählten Mitglieder der Organe, 

Einrichtungen und Agenturen der Union am Tag des Inkrafttretens dieses 

Abkommens - das Unionsrecht, einschließlich der internationalen 

Übereinkünfte, auf das Vereinigte Königreich und im Vereinigten Königreich 

und in der Regel mit gleicher Wirkung wie in Bezug auf die Mitgliedstaaten 

Anwendung finden sollte, um Störungen in dem Zeitraum zu vermeiden, in 

dem das oder die Abkommen über die künftigen Beziehungen ausgehandelt 

werden, 
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Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen 


Atomgemeinschaft 


DIE EUROPÄISCHE UNION UND DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT 


UND 


DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND, 


IN DER ERWÄGUNG, dass das Vereinigte Königreich Großbritannien und 


Nordirland („Vereinigtes Königreich“) am 29. März 2017, im Anschluss an 
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Europäischen Union und Euratom auszutreten, 


IN DEM WUNSCH, die Einzelheiten des Austritts des Vereinigten Königreichs 


aus der Union und Euratom festzulegen, wobei der Rahmen für ihre 


künftigen Beziehungen berücksichtigt wird, 


IN ANBETRACHT der Leitlinien des Europäischen Rates vom 29. April und 


15. Dezember 2017 und vom 23. März 2018, auf deren Grundlage die Union 
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EINGEDENK dessen, dass nach Artikel 50 AEUV in Verbindung mit Artikel 


106a des Euratom-Vertrags und vorbehaltlich der Regelungen in diesem 


Abkommen das Recht der Union und der Euratom in seiner Gesamtheit ab 


dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens auf das Vereinigte 


Königreich keine Anwendung mehr findet, 


UNTER BETONUNG, dass es Ziel dieses Abkommens ist, einen geordneten 


Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union und Euratom zu 


gewährleisten, 
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IN DER ERKENNTNIS, dass es notwendig ist, einen beiderseitigen Schutz für 


Unionsbürger und britische Staatsangehörige sowie ihre jeweiligen 


Familienangehörigen vorzusehen, wenn sie vor einem in diesem 


Abkommen festgesetzten Tag ihre Freizügigkeitsrechte ausgeübt haben, 


und zu gewährleisten, dass ihre Rechte nach diesem Abkommen 


durchsetzbar sind und auf dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung 


beruhen; ferner in der Erkenntnis, dass Rechte, die sich aus 


Sozialversicherungszeiten ergeben, geschützt werden sollten, 


ENTSCHLOSSEN, einen geordneten Austritt durch verschiedene 


Trennungsbestimmungen zu gewährleisten, die darauf abzielen, Störungen 
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Stellen der Union, insbesondere des Endes der Amtszeit der im 


Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der 


Union benannten, ernannten oder gewählten Mitglieder der Organe, 


Einrichtungen und Agenturen der Union am Tag des Inkrafttretens dieses 


Abkommens - das Unionsrecht, einschließlich der internationalen 


Übereinkünfte, auf das Vereinigte Königreich und im Vereinigten Königreich 


und in der Regel mit gleicher Wirkung wie in Bezug auf die Mitgliedstaaten 


Anwendung finden sollte, um Störungen in dem Zeitraum zu vermeiden, in 


dem das oder die Abkommen über die künftigen Beziehungen ausgehandelt 
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